
5196 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 
des Unterrichtsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 23. Mai 1996 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz geändert 
wird 

Der gegenständliche Beschluß des Nationalrates wurde als 
Initiativantrag der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Höchtl, 
DDr. Niederwieser und Genossen am 7. Mai 1996 im Nationalrat eingebracht. 

Da in ei ner Nove 11 e zum Schul organ; sat; onsgesetz für Bundesschul en 
vorgesehen werden soll, daß Teile der Schul- oder Heimliegenschaft für 
schul fremde' Zwecke an Dritte überl assen werden können, soll im 
Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz dem Schulerhalter - Land, Gemeinde 
oder Gemeindeverband - diese Möglichkeit ebenfalls eingeräumt werden, 
wenn die Aufrechterhaltung eines ordentlichen Schulbetriebes - Verwendung 
für Schul zwecke im Sinne des § 12 Abs. 3 des Pfl ichtschulerhaltungs
Grundsatzgesetzes - dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

Im gegenständlichen Gesetzesbeschluß des Nationalrates ist keine 
Frist zur Erlassung von Ausführungsgesetzen durch die Länder vorgesehen. 
Somit ist eine Zustimmung des Bundesrates im Sinne des Art. 15 Abs. 6 B
VG nicht erforderlich. 

Der Unterrichtsausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 24. Juni 
1996 mit Stimmenmehrheit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

Engelbert Schaufler 
Berichterstatter 

23000.0110/6-L2.3/96 

Wien, 1996 06 24 

Therese Lukasser 
Vorsitzende 
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